Zweckverband “Kihlung”
Wasserversorgung & Abwasserbeseitigung

Kdrperschaft des offentlichen Rechts

Gebuhrensatzung Abwasser
vom 20.12.2004

Aufgrund der 88 154 und 5 der Kommunalverfassung fir das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-
V) id.F. der Bekanntmachung vom 8. Juni 2004 (GVOBI S. 205) sowie des
Kommunalabgabengesetzes (KAG M-V) fir das Land Mecklenburg-Vorpommern vom 01.06.1993
(GVOBI. M-V S. 522, berichtigt S. 916), geandert durch Art. 27 EuroUG M-V vom 22. November 2001
(GVOBI. S. 438) wird nach Beschlussfassung durch die Verbandsversammlung des Zweckverbandes
-Klhlung“ am 24.11.2004 und nach Genehmigung durch den Landrat des Landkreises Bad Doberan
als untere Rechtsaufsichtsbehérde vom 09.12.2004 folgende Satzung erlassen.
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Grundsatz

Der Zweckverband “Kidhlung” (ZVK) betreibt in seinem Verbandsgebiet die
Abwasserbeseitigung gemal seiner Entwasserungssatzung.

Far die Inanspruchnahme der nachstehend aufgefiihrten offentlichen
Abwasserbeseitigungsanlagen werden zur Deckung der Kosten der laufenden Verwaltung
und Unterhaltung der offentlichen Abwasseranlagen einschlieBlich der Verzinsung des
aufgewendeten Kapitals und der Abschreibung sowie fir das Einsammeln, Abfahren und
Behandeln des in Grundsticksklaranlagen und abfluBlosen Gruben anfallenden
Fékalschlammes bzw. Schmutzwassers Benutzungsgebuhren erhoben.

l. Zentrale Schmutzwasserbeseitiqung fiir die Entsorqungsgebiete

- ,Zentrale Schmutzwasserbeseitigungsanlage Bad Doberan*
- ,Zentrale Schmutzwasserbeseitigungsanlage Kropelin®
»Zentrale landliche Schmutzwasserbeseitigungsanlage*”

- ,Zentrale Schmutzwasserbeseitigungsanlage Schwaan”

- ,Zentrale Schmutzwasserbeseitigungsanlage Neubukow*

MmO m>

Il Dezentrale Schmutzwasserbeseitigung (6ffentliche Fakalschlammentsorgung)

D - Féakalschlammentsorgung aus Kleinklaranlagen
E - Entsorgung aus abflusslosen Sammelgruben

1. Zentrale Niederschlagswasserbeseitigungsanlage

§2
Gebuhrenmalistab fur die zentralen Abwasserbeseitigungsanlagen

Die Benutzungsgebdhr fir Abwasser wird in Form einer Grund- und Zusatzgebuhr erhoben.

Die Grundgebuhr wird aufgrund von Verbrauchskennzahlen festgesetzt. Die mal3gebliche
Kennzahl fir die Festlegung der Grundgebihr im Erhebungszeitraum wird anhand des vom
ZVK ermittelten Trinkwasserverbrauchs bestimmt. Der Erhebungszeitraum ist gem. 8§ 10 Abs.
1 grundsatzlich das Kalenderjahr. Ist der Erhebungszeitraum kleiner als ein Kalenderjahr, so
wird der Trinkwasserverbrauch des Erhebungszeitraumes auf das Kalenderjahr
hochgerechnet. Der hochgerechnete  Verbrauch  wird der Bestimmung der
Verbrauchskennzahl gem. Satz 2 zu Grunde gelegt. Eine Grundgebuhr wird auch erhoben,
wenn die zentralen Abwasserbeseitigungsanlagen im Erhebungszeitraum nicht benutzt
wurden.

Die Zusatzgebihr fur Abwasser wird nach der dem Grundstick aus der offentlichen
Wasserversorgungsanlage zugefuhrten und durch geeichte Wasserzahler ermittelten
Trinkwassermenge bemessen. Die Berechnungseinheit ist 1 m3 Abwasser. Fir Grundstiicke
ohne Wasserzahler wird der Verbrauch nach den in der Anlage zu dieser Satzung
festgelegten Verbrauchsrichtzahlen bestimmt und gilt als tatséchlicher Verbrauch. Hat ein
Wasserzahler nicht richtig oder Uberhaupt nicht angezeigt, so wird die Abwassermenge unter
Zugrundelegung des Wasserverbrauchs des Vorjahres und unter Beriicksichtigung der
begrindeten Angaben des Gebuhrenpflichtigen durch den ZVK geschétzt.

Als in die zentralen Abwasserbeseitigungsanlagen gelangt, gilt:



a) die dem Grundstick aus offentlichen oder privaten Wasserversorgungsanlagen

zugefuhrte und durch MeReinrichtung des ZVK ermittelte Wassermenge,

b) die auf dem Grundstick gewonnene und dem Grundstick sonst zugefiihrte

Wassermenge (z.B. aus Brunnen, Regenwassernutzungsanlagen, etc.),

c) die tatsdchlich eingeleitete = Abwassermenge bei Bestehen einer geeichten

Abwassermesseinrichtung.

Die Wassermenge nach Buchstabe b) hat der Gebuhrenpflichtige dem ZVK fur den
abgelaufenen  Erhebungszeitraum durch vom ZVK installierte  MefReinrichtungen
nachzuweisen. Fur diese MeRReinrichtungen wird vorbehaltlich besonderer Regelungen eine

monatliche Grundgebihr gem. § 3 Abs. 2 erhoben.

§3
Gebilhrensatze fur die zentralen Abwasserbeseitigungsanlagen

(1) Die Grundgebihr betragt bei einer Verbrauchskennzahl (Jahresverbrauch) von:

Stufe

0 bis 150 m3 7,65 EUR/ Monat 1

151 bis 200 m3 10,20 EUR/ Monat 2
201 bis 300 m3 15,30 EUR/ Monat 3
301 bis 500 m3 25,50 EUR/ Monat 4
501 bis 700 m3 35,70 EUR/ Monat 5
701 bis 1.000 m3 51,00 EUR/ Monat 6
1.001 bis 1.500 m3 76,50 EUR/ Monat 7
1.501 bis 3.000 m3 153,00 EUR/ Monat 8
3.001 bis 6.000 m2 306,00 EUR/ Monat 9
grofer 6.000 m3 510,00 EUR/ Monat 10

(2) Fur zuséatzliche Mel3einrichtungen gem. § 2 Abs. 4 betragt die monatliche Grundgebuhr 3,53

EUR.

(3) Die Zusatzgebiihr wird nach der Abwassermenge bemessen, die in die jeweilige Anlage

gelangt. Sie betragt je m3 Abwasser bei Entwésserung in die

A - Zentrale Schmutzwasserbeseitigungsanlage Bad Doberan 2,20 EUR

B - Zentrale Schmutzwasserbeseitigungsanlage Kropelin 2,25 EUR

C - Zentrale landliche Schmutzwasserbeseitigungsanlage 2,80 EUR

F - Zentrale Schmutzwasserbeseitigungsanlage Schwaan 3,05 EUR

G - Zentrale Schmutzwasserbeseitigungsanlage Neubukow 2,20 EUR
§4

Minderung der Abwassergebihren fur die zentralen Abwasserbeseitigungsanlagen

(1) Wassermengen, die nachweislich nicht in die zentralen Anlagen gelangt sind, werden auf
Antrag abgesetzt. Der Antrag ist mit Nachweisfiihrung spatestens 2 Wochen nach Ablauf des
Erhebungszeitraumes beim ZVK einzureichen. Der ZVK kann nach Anhdrung des

Antragstellers auf dessen Kosten Gutachten anfordern.

(2) Bei landwirtschaftlichen Betrieben mit Viehhaltung wird die Wassermenge um 18 m3/Jahr flr
jede Grossvieheinheit herabgesetzt. Der Gebihrenerhebung wird jedoch mindestens eine
Abwassermenge von 32 m3/Jahr je Person zugrunde gelegt. Maligebend flr die Berechnung
ist die im Erhebungszeitraum nachweislich durchschnittlich gehaltene Viehzahl und die

durchschnittlich mit Wasser versorgte Personenzahl.



(3) Das fur gewerblich oder gartnerisch genutzte Flachen verwendete Trinkwasser ist durch
Einbau eines Wasserzahlers gem. Wassersatzung 8§ 12 Abs. 5 nachzuweisen.

(4) Bei der Verwendung von Trinkwasser fur Bauwasserzwecke wir eine Pauschale von 5 m3
Abwasser in Abzug gebracht. Es sei denn, es wurden nachweislich andere
Bauwassermengen festgestellt. Abweichend hiervon wird das tatsachlich verbrauchte
Bauwasser, das durch Ablesung festgestellt wird, von der Abwassermenge gem. 8§ 2 Abs. 4
abgesetzt.

(5) Trinkwassermengen flir die Erstbefilllung von Teichen, Schwimmbecken und &hnlichen
Einrichtungen kénnen nach Vorlage entsprechender baulicher Nachweise einmalig von der
Abwassermenge gem. § 2 Abs. 4 abgesetzt werden.

(6) Von dem Abzug ist das hauswirtschaftlich genutzte Trinkwasser ausgeschlossen.

§5
Gebuhrenmalstab fir die Schmutzwasserbeseitigung aus Kleinklaranlagen und abflu3losen
Sammelgruben

(1) Die Entschlammung und Entleerung von Kleinkl&ranlagen und abflu3losen Sammelgruben ist
in § 18 der Entwasserungssatzung des ZVK geregelt.

(2) Die Gebuhr wird erhoben fur das Einsammeln, Abfahren und Behandeln von Fakalschlamm
aus grundstickseigenen Kleinklaranlagen bzw. Schmutzwasser aus abflul3losen
Sammelgruben.

(3) Malstab fir die Gebuhr ist die festgestellte abgefahrene Menge aus den Kleinklaranlagen
und abfluBlosen Sammelgruben (Grubeninhalt). Zur Abfuhrmenge gehért auch das fur das
Absaugen etwa erforderliche Spulwasser. Als Berechnungseinheit gilt der m3 abgefahrenen
Grubeninhalts, gemessen an der Messeinrichtung des Entsorgungsfahrzeuges.

8§86
Gebilhrensatze fur die Schmutzwasserbeseitigung aus Kleinklaranlagen und abfluRlosen
Sammelgruben

(1) Die Gebuhr betragt je m3 Fakalschlamm bzw. Schmutzwasser aus
D - grundstiickseigenen Kleinklaranlagen 27,75 EUR

E - abfluBlosen Sammelgruben 10,95 EUR

87
Sonstige Geblhren

(1) Wird unverschmutzes Wasser (z.B. Kihl-, Grund- und Schichtenwasser) in die
Abwasseranlagen eingeleitet, so betragt die Gebuhr bei Einleitung in den Schmutz- oder
Mischwasserkanal 1,00 EUR/m3.

§8
Geblhrenpflichtige

(1) Gebuhrenpflichtig ist der Eigentimer des Grundstlickes, wer nach den Bestimmungen des
Grundsteuergesetzes in der jeweils giiltigen Fassung grundsteuerpflichtig ist, oder Schuldner
der Grundsteuer ware, wenn das Grundstiick nicht von der Grundsteuer befreit ware, bei
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Wohnungs- oder Teileigentum der Wohnungs- oder Teileigentimer, oder wer sonst zur
Nutzung des Grundstiicks berechtigt ist. Ist das Grundstuck mit einem Erbbaurecht belastet,
ist der Erbbauberechtigte anstelle des Eigentimers gebuhrenpflichtig. Die Wohnungs- und
Teileigentimer einer Eigentimergemeinschaft sind Gesamtschuldner der auf ihr
gemeinschaftliches Grundstick entfallenden Geblhren. Miteigentimer oder mehrere aus dem
gleichen Grund dinglich Berechtigte sind Gesamtschuldner. Au3erdem sind die in § 6 Absatz
4 KAG M-V genannten weiteren Personen gebuhrenpflichtig.

(2) Einen Wechsel des Gebuhrenpflichtigen haben der bisherige wie auch der neue
Gebuhrenpflichtige unverziglich schriftlich beim ZVK anzuzeigen. Die Gebuhrenpflicht geht
mit Ablauf des Tages, an dem der Wechsel angezeigt wurde, auf den neuen Pflichtigen Uber.
Wenn der bisherige Gebuhrenpflichtige die Mitteilung Uber den Wechsel versdumt, so haftet er
fur die Gebuhren, die auf den Zeitraum bis zum Eingang der Mitteilung entfallen,
gesamtschuldnerisch neben dem neuen Pflichtigen, langstens jedoch bis zum Ablauf des
Kalenderjahres.

§9
Entstehung und Beendigung der Gebuhrenpflicht

(1) Die Grundgebuhrenpflicht entsteht jeweils zu Beginn eines Erhebungszeitraumes, friihesten
jedoch mit dem Tag, an dem das Grundstiick an die zentrale Abwasserbeseitigungsanlage
angeschlossen ist und/oder der zentralen Abwasserbeseitigungsanlage von dem Grundstiick
Abwasser zugefuhrt wird.

(2) Die Grundgebuhrenpflicht erlischt friihestens mit dem Tag, an dem der Grundstticksanschluss
beseitigt wird oder die Zufiilhrung von Abwasser endet und dies dem ZVK schriftlich mitgeteilt
wird.

(3) Die Zusatzgebihrenpflicht entsteht mit dem Zeitpunkt der ersten Benutzungsnahme.

(4) Die Gebuhrenpflicht fur die Schmutzwasserbeseitigung aus Kleinklaranlagen und abfluRlsen
Sammelgruben entsteht mit der jeweiligen Abfuhr des Grubeninhaltes.

§10
Erhebungszeitraum

(1) Der Erhebungszeitraum far die Benutzungsgebiihren der zentralen
Abwasserbeseitigungsanlagen ist grundsatzlich das Kalenderjahr. Entsteht die
Gebuhrenpflicht wahrend des Kalenderjahres oder endet diese vor Ablauf des Kalenderjahres,
beschréankt sich der Erhebungszeitraum auf diesen Zeitraum.

(2) Die verbrauchte Trinkwassermenge wird in der Regel einmal jahrlich fir den
Erhebungszeitraum durch den ZVK gem. § 17 der Wassersatzung festgestellt. Der ZVK ist
berechtigt, die Wassermenge zu schatzen, wenn diese auf andere Weise nicht ermittelt
werden kann.

(3) In Sonderfallen kann der ZVK den Wasserverbrauch in kirzeren Zeitrdumen feststellen bzw.
feststellen lassen und abrechnen.

(4) Die Erhebung der Benutzungsgebihren fir die Schmutzwasserbeseitigung aus
Kleinklaranlagen und abfluBlosen Sammelgruben erfolgt zeitnah nach jeder Abfuhr des
Grubeninhaltes.

§11
Veranlagung und Falligkeit



(1) Die Gebuhrenschuld entsteht mit Ablauf des Erhebungszeitraumes. Endet das
Benutzungsverhéltnis vor Ablauf des Erhebungszeitraumes, entsteht die Gebihrenschuld mit
diesem Zeitpunkt.

(2) Die Gebuhren werden durch Bescheid, der mit anderen Festsetzungen verbunden werden
kann, festgesetzt. Die Gebuhren sind 14 Tage nach Bekanntgabe des Bescheides fallig.

(3) Auf die endguiltig festzusetzenden Gebiuihren fir die zentralen Abwasserbeseitigungsanlagen
sind Vorauszahlungen zu leisten. Die Vorauszahlungen werden durch Bescheid, der mit
anderen Festsetzungen verbunden werden darf, festgesetzt und am Ende des
Erhebungszeitraumes verrechnet. Die Vorauszahlungen sind am 15.02., 15.04., 15.06.,
15.08., 15.10., und 15.12. féllig. Vorauszahlungen werden nicht verzinst.

§12
Auskunfts-, Anzeige- und Duldungspflicht

(1) Die Gebuhrenpflichtigen haben dem ZVK jede Auskunft zu erteilen, die fir die Festsetzung
und Erhebung der Gebiihren nach dieser Satzung erforderlich ist.

(2) Sind auf dem Grundstiick Anlagen vorhanden, die die Berechnung der Gebiihren beeinflussen
(z. B. grundstiickseigene Brunnen, Wasserzufiihrungen, Wasser- oder
Abwassermessvorrichtungen), so hat der Gebuhrenpflichtige dies unverziglich dem ZVK
schriftlich anzuzeigen; dieselbe Verpflichtung besteht, wenn solche Anlagen neu geschaffen,
geadndert oder beseitigt werden.

(3) Beauftragte des ZVK dirfen nach MalRgabe der §§ 85 ff AO i.V.m § 12 KAG M-V Grundstiicke
betreten, um Bemessungsgrundlagen fir die Gebihrenerhebung festzustellen oder zu
Uberprifen; die Gebuhrenpflichtigen haben dies zu ermdglichen.

§13
Datenverarbeitung

(1) Zur Ermittlung der Gebuhrenpflichtigen und zur Festsetzung der Gebuhren im Rahmen der
Veranlagung nach dieser Satzung ist die Verwendung der erforderlichen personenbezogenen
und grundstiicksbezogenen Daten, die aus der Prifung des gemeindlichen Vorkaufsrechts
nach 88 24 bis 28 BauGB und 8§ 3 WOBauErlG der Gemeinde bekannt geworden sind, sowie
aus dem Grundbuchamt, den Unterlagen der unteren Bauaufsichtsbehérde und des
Katasteramtes durch den ZVK zulassig. Der ZVK darf sich diese Daten von den genannten
Amtern und Behorden ibermitteln lassen und zum Zwecke der Gebiihrenerhebung nach
dieser Satzung weiterverarbeiten.

(2) Der ZVK ist berechtigt, die im Zusammenhang mit der Abwasserbeseitigung angefallenen und
anfallenden personenbezogenen und grundstiicksbezogenen Daten und
Wasserverbrauchsdaten fur Zwecke der Gebuhrenerhebung nach dieser Satzung zu
verwenden und weiter zu verarbeiten.

(3) Soweit der ZVK sich eines Dritten bedient, ist der ZVK berechtigt, sich die zur Feststellung der
Gebuhrenpflichtigen und zur Festsetzung der Geblihren nach dieser Satzung erforderlichen
personenbezogenen und grundstiicksbezogenen Daten und Wasserverbrauchsdaten von
diesen Dritten mitteilen zu lassen und diese Daten zum Zwecke der Geblhrenerhebung nach
dieser Satzung weiter zu verarbeiten.

(4) Der ZVK ist befugt, auf der Grundlage von Angaben der Gebuhrenpflichtigen und von nach
den Abséatzen 1 bis 3 anfallenden Daten ein Verzeichnis der Gebuhrenpflichtigen mit den fur
die Gebuhrenerhebung nach dieser Satzung erforderlichen Daten zu fihren und diese Daten
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zum Zwecke der Gebulhrenerhebung nach dieser Satzung zu verwenden und weiter zu
verarbeiten.

§14
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne von 8§ 17 Abs. 2 Nr. 2 Kommunalabgabengesetz Mecklenburg-
Vorpommern (KAG M-V) handelt, wer vorsatzlich oder leichtfertig

a) nach 8 8 Abs. 2 seiner Meldepflicht Uber den Wechsel des Gebuhrenpflichtigen nicht
nachkommt,

b) nach § 12 der Auskunfts-, Anzeige- und Duldungspflicht zuwiderhandelt.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuf3e bis zu 5.000,00 EUR geahndet werden.

815
Inkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt riickwirkend zum 01.01.2005 in Kraft.
(2) Gleichzeitig treten auf3er Kraft:

Gebihrensatzung Abwasser vom 06.11.1996

. Anderung zur Gebuhrensatzung Abwasser vom 05.11.1997

. Satzung zur Anderung der Gebiihrensatzung Abwasser vom 30.09.1998
. Satzung zur Anderung der Gebiihrensatzung Abwasser vom 29.04.1999
. Satzung zur Anderung der Gebiihrensatzung Abwasser vom 20.10.1999
. Satzung zur Anderung der Gebiihrensatzung Abwasser vom 08.03.2000
. Satzung zur Anderung der Gebiihrensatzung Abwasser vom 19.11.2001
. Satzung zur Anderung der Gebiihrensatzung Abwasser vom 01.03.2002
. Satzung zur Anderung der Gebiihrensatzung Abwasser vom 12.12.2002
. Satzung zur Anderung der Gebuihrensatzung Abwasser vom 18.11.2003

OCoO~NOOUTh WNPE

(3) Fir die Zeit vom 01.01.2005 bis zum Tage der Veréffentlichung dieser Satzung wird die nach
den Vorschriften in 88 5 und 6 dieser Satzung zu berechnende Gebuhr der H6he nach auf die
sich aus der Satzung vom 06.11.1996 i. d. F. vom 18.11.2003 ergebende Hohe begrenzt.

Bad Doberan, 20.12.2004

Rhode
Verbandsvorsteher Siegel

Soweit beim Erlass dieser Satzung gegen Verfahrens- oder Formvorschriften verstol3en wurde,
kénnen diese entsprechend 8 5 Abs. 5 der KV M-V nur innerhalb eines Jahres nach der
Veroffentlichung geltend gemacht werden. Diese Einschrankung gilt nicht fur die Verletzung von
Anzeige-, Genehmigungs- oder Bekanntmachungsvorschriften.



Anlage zur Ermittlung des durchschnittlichen Wasserverbrauchs

Lfd. Nr. [Verbrauchseinheit Verbrauchsrichtzahl in m3/Jahr
1. Wohnung
a ohne WC, ohne Bad pro Person 15
b mit WC, ohne Bad pro Person 22
c ohne WC, mit Bad pro Person 25
d mit WC, mit Bad pro Person 32
2. Bungalow mit Sanitareinrichtung
a 1 Raum 43
b pro weiteren Raum 25
3. GrolR3vieh (Pferd, Rind etc.) pro Tier 18
4, Kleinvieh pro Tier 3,5

Saisonbedingte Nutzung und Vegetationszeitraume wurden entsprechend beriicksichtigt.




	Gebührensatzung Abwasser
	Aufgrund der §§ 154 und 5 der Kommunalverfassung für das Lan
	I.   Zentrale Schmutzwasserbeseitigung für die Entsorgungsge
	II. Dezentrale Schmutzwasserbeseitigung (öffentliche Fäkalsc
	III.   Zentrale Niederschlagswasserbeseitigungsanlage




